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Recht, Gesetz.

Datenschutz: Wer nichts tut, kann nicht mit Nachsicht rechnen

Die Übernahme der Datenschutz-Grund-

verordnung der EU (DSGVO) ins EWR- 

Abkommen wird im Juli erwartet. Die 

DSGVO gilt dann unmittelbar auch im 

Inland und unabhängig von den Geset-

zesanpassungen, mit denen sich der 

Juni-Landtag befasst. Dazu einige Über-

legungen, insbesondere mit Blick auf 

kleinere Betriebe, deren Ressourcen die 

DSGVO verhältnismässig stark strapa-

zieren dürfte.

Jedes Unternehmen ist 

 Datenverarbeiter

Die DSGVO gilt grundsätzlich für alle,  

die personenbezogene Daten verarbei-

ten, unabhängig von der Unternehmens-

grösse und unabhängig davon, ob Da-

tenverarbeitung nur eine Begleittätigkeit 

(Personalwesen, Kundendaten, Rech-

nungswesen, Vertrieb, Marketing usw.) 

oder die Kernaufgabe (z.B. Datenanalyse 

für Dritte) darstellt. Bereits die Führung 

einer alphabetischen Kundenkartei gilt 

als Datenverarbeitung. Ausgenommen 

sind einzig rein persönliche oder fami-

liäre Tätigkeiten. Die DSGVO gilt also 

sowohl für Grossunternehmen als auch 

Kleinstbetriebe. 

Differenzierungen trifft die DSGVO auf-

grund der Sensibilität der Daten und der 

Verarbeitungsintensität. Selbst kurz vor 

Wirksamwerden der DSGVO sind noch 

etliche Fragen betreffend die konkreten 

Pflichten offen. Von den zuständigen Be-

hörden werden laufend Klarstellungen 

kommuniziert, so auch Verständigungen 

über die Auslegung der DSGVO-Pflich-

ten für KMU.

Trotz Unklarheiten:  

Schonfrist nutzen!

Bei dieser Ausgangslage – hohe Komple-

xität der Rechtsvorschriften einerseits 

und Unklarheiten bei deren Anwendung 

andererseits – ist es praktisch unmög-

lich, mit vertretbarem Aufwand alles 

richtig zu machen. Immerhin, die dra-

konischen Sanktionen, die die DSGVO 

vorsieht, werden dort nicht greifen kön-

nen, wo nicht klar ist, welche konkreten 

Pflichten gelten. Sowieso ist während 

einer gewissen Konsolidierungsdauer 

nicht damit zu rechnen, dass überhaupt 

Sanktionen ausgesprochen werden, so-

lange keine gravierenden, offensichtli-

chen oder absichtlichen Verstösse ge-

gen die DSGVO vorliegen. Deshalb gilt 

es, diese «Schonfrist» zu nutzen und im 

eigenen Haus Ordnung zu schaffen. Gar 

nichts zu tun ist keine Alternative. Wer 

nichts tut, kann auch nicht mit Nachsicht 

rechnen. Die Bemühungen, den Daten-

schutzpflichten nachzukommen – wozu 

auch der Beizug entsprechender Unter-

stützung gehört – werden bei einer be-

hördlichen Überprüfung gewürdigt.

Wie ist mein Unternehmen von  

der DSGVO betroffen?

Um festzustellen, inwieweit ein Unter-

nehmen von der DSGVO betroffen ist, 

bedarf es einer Bestandsaufnahme: Wel-

che Daten sind verfügbar, wie wurden 

und werden Daten erlangt, wie werden 

sie aktuell verwendet, liegen entspre-

chende Einverständniserklärungen der 

Betroffenen oder gesetzliche Rechtfer-

tigungsgründe für die Verarbeitung vor 

usw. Je nach Ausgangslage (Komplexi-

tät der Tätigkeiten, vorhandenes Know-

how und sonst verfügbare Ressourcen 

usw.) kann bereits diese Bestandsauf-

nahme eine Herausforderung darstellen. 

Die Bestandsaufnahme zeigt auf, wel-

che Massnahmen notwendig sind. Dabei 

stellen sich Fragen wie z.B.: reicht eine 

einfache Anpassung von Vertragsgrund-

lagen; müssen spezifische Einwilligungs-

erklärungen eingeholt werden; müssen 

Datenbestände gelöscht werden; welche 

Datenverarbeitungstätigkeiten müssen 

in einem Verzeichnis erfasst werden; 

welche technischen (Stichwort EDV) und 

organisatorischen (z.B. Arbeitsprozesse) 

Massnahmen sind zu treffen usw. 

Ansprüche Betroffener

Datenschutz ist nicht Selbstzweck und die 

DSGVO räumt den betroffenen Personen 

diverse Rechte ein. So muss auf Anfrage 

Betroffener binnen kurzer Frist umfassend 

Auskunft erteilt werden, welche Daten zu 

welchem Zweck verarbeitet werden, wo-

her die Daten stammen, ob sie weiterge-

geben und wie lange sie gespeichert wer-

den usw. Auch kann jeder Betroffene eine 

Berichtigung oder sogar eine Löschung 

seiner Daten verlangen. Kommt ein Da-

tenverarbeiter seinen Pflichten nicht nach, 

drohen Anzeigen und Sanktionen.

Angriffsfläche vermeiden

Die DSGVO verlangt von Unternehmen 

nicht nur eine einmalige Anpassung, 

sondern die laufende Beobachtung der 

Datenverarbeitung und Abstimmung mit 

den rechtlichen Vorgaben. Datenschutz 

stellt schon heute einen Wettbewerbs-

faktor dar. Um sich nicht unabwägbaren 

Risiken auszusetzen gilt es, die Zeit zu 

nutzen und sich für das künftige Daten-

schutzregime fit zu machen.
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